
GEMEINDEAMT
Langenegg

VERORDNUNG
f

( Beschluß der Gemeindevertretung vom 03.07.2007)

Aufgrund des § 14 Abs 2 des Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb von
Campingplätzen (Campingplatzgesetz) LGBI. Nr. 34/1981, wird verordnet:

Das Aufstellen von Zeiten, Wohnwagen oder ähnlichen beweglichen Unterkünften ist im
Gemeindegebiet von Langenegg im Interesse der Gesundheit sowie des Schutzes der
örtlichen Gemeinschaft und der Natur im Bereich der Uferzone der Bregenzerach, wie in
dem dieser Verordnung angeschlossenen Lageplan ersichtlich ist, verboten.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden von der Behörde als
Verwaltungsübertretung gem. § 19 Campingplatzgesetz bestraft.

III.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit der Kundmachung in Kraft.

Langenegg, am 03. Juli 2007

Der Bürgermeister:

Georg Moosbrugger


